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Beschlussvorlage 
 

 

Vorlage Nr. 2021/057 

 

 

Amt:   Bauamt 

Verfasser:  Bernadette Maier 

Aktenzeichen: 632.6 

 

 

Datum Gremium Zuständigkeit Öffentlichkeitsstatus 

18.05.2021 Gemeinderat Entscheidung öffentlich 

 

 

Bauvorhaben Hinter Gärten 2, Gutmadingen 

Errichtung eines Gartenhauses 

 

 

Die Bauherrschaft plant die Errichtung eines Gartenhauses auf dem Grundstück Flst.Nr. 1707, 

Hinter Gärten 2, Gemarkung Gutmadingen. Das Baugrundstück liegt innerhalb des 

Geltungsbereichs des Bebauungsplans "Hinter Gärten I“. 

 

Das Bauvorhaben bedarf keiner Baugenehmigung. 

 

Es wurde jedoch folgende Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragt: 

 Errichtung des Gartenhauses außerhalb des Baufensters 

 

Nach § 36 Abs. 1 BauGB werden Befreiungen im Einvernehmen mit der Gemeinde erteilt.  

 

 

 

Beschlussvorschlag 

 

Der Ortschaftsrat Gutmadingen wird ermächtigt, über den Befreiungsantrag zu entscheiden. 

 

  

Lageplan - nichtöffentlich 


	Vorlagendokumente
	TOP Ö  2 STEG - Vorstellung Flächenmanagement
	Informationsvorlage  2021/045

	TOP Ö  3 Friedhof Geisingen
	Vorlage  2021/046
	Präsentation Friedhof Geisingen vom 06. Mai 2021  2021/046

	TOP Ö  4 Ringzug
	Informationsvorlage  2021/047

	TOP Ö  5 Digitalfunkausstattung der Feuerwehren in der Raumschaft Geisingen
	Vorlage  2021/048

	TOP Ö  6 Kindergartengebühren
	Vorlage  2021/049

	TOP Ö  7.1 Bauvorhaben Aitrachtalstraße 17, Kirchen-Hausen
	Vorlage  2021/050

	TOP Ö  7.2 Bauvorhaben Ringstraße 11, Kirchen-Hausen
	Vorlage  2021/051

	TOP Ö  7.3 Bauvorhaben Poststraße 29, Leipferdingen
	Vorlage  2021/052

	TOP Ö  7.4 Bauvorhaben Bodenseestraße 11, Kirchen-Hausen
	Vorlage  2021/053

	TOP Ö  7.5 Bauvorhaben Eichendorffstraße 6, Geisingen
	Vorlage  2021/054

	TOP Ö  7.6 Bauvorhaben Dekan-Hornung-Straße 7, Geisingen
	Vorlage  2021/055

	TOP Ö  7.7 Bauvorhaben Hangstraße 12, Gutmadingen
	Vorlage  2021/056

	TOP Ö  7.8 Bauvorhaben Hinter Gärten 2, Gutmadingen
	Vorlage  2021/057



